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Arbeiten mit
Leitern und Tritten

Arbeitsunfälle mit Leitern
· Jährlich ereignen sich in Deutschland 28.000 Arbeitsunfälle mit Leitern.
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Sehr häufig haben diese Unfälle schwere und schwerste Folgen – und zwar oftmals auch dann, wenn der Absturz nur aus geringer Höhe erfolgt:
· Bei rund 2.500 Leiterunfällen jährlich sind die Unfallfolgen so schwerwiegend, dass den Ver-letzten von der Berufsgenossenschaft eine Unfallrente zugesprochen wird.

· Pro Jahr verlaufen etwa 20 Unfälle mit Leitern sogar tödlich.

· Es in den vergangenen Jahren leider immer wieder zu schweren Leiterunfällen:

· Beim Besteigen der Außenleiter an einem Baugerüst rutschte der Mitarbeiter ab und stürzte aus ca. 3m Höhe ab. Beim Absturz hat er sich den rechten Unterarm gebrochen, beim Aufprall auf dem Boden ist er mit dem Kopf auf einem Gerüstholm aufgeschlagen und hat sich Verletzungen im Gesicht zugezogen.
· Der Mitarbeiter stieg eine gesicherte Stehleiter hoch, als er mit dem Fuß von der sechsten Sprosse abrutschte und zu Boden stürzte. Dabei hat er sich eine schwere Rippenprellung zugezogen.
· Der Mitarbeiter wollte eine Kabelbahn auf bereits vorhandenen Halterungen in etwa 4,50m Höhe montieren. Nachdem er eine ungesicherte Anlegeleiter bestiegen hatte, rutschte diese mit dem Leiterfuß weg, und der Mitarbeiter stürzte von der Leiter auf den Boden ab. Dabei hat er sich schwer am Beckenknochen und an der Wirbelsäule verletzt und war für mehr als 9 Monate arbeitsunfähig.
· Die Ursachen für Leiterunfälle sind häufig nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch bzw. nicht sachgerechter Einsatz:

· Die Unfallstatistik der Berufsgenossenschaften zeigt für 2003, dass sich fast zwei Drittel der Leiterunfälle beim Auf- und Absteigen bzw. beim Herauf- und Herabtragen von Gegenständen ereignen.

· 30 % der Leiterunfälle ereignen sich, wenn auf der Leiter mit Handwerkzeugen oder sonstigen Hilfsmitteln gearbeitet wird.
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Tritte:
Keine Stühle anstelle von Tritten verwenden (zum Beispiel bei raumhohen Regalen beziehungsweise Schränken).
Tritte gegen Wegrutschen sichern. 

Nicht auf Baustellen verwenden

Allgemeine Hinweise:
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· Schadhafte Leitern und Tritte nicht

verwenden und der Benutzung entziehen.
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Nur die Leitertypen verwenden, die für

die Arbeitsaufgabe geeignet sind. Gem. BGHM 
· Bei Arbeiten auf Treppen gegebenenfalls
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Holmverlängerungen verwenden.

· Für schwere Arbeiten und längere

Reparaturarbeiten standsichere Gerüste benutzen.
· Auf rutschfesten Untergrund achten (öl- und fettfrei)

· Arbeiten in Verkehrsbereichen durch Absperrungen sichern.
Stehleitern:
· Stehleitern wegen der Gefahr des Abrutschens

nicht als Anlegeleitern benutzen.
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Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen   benutzen.
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· Seitlicher Druck auf die unteren Holmenden, zum Beispiel bei Bohrarbeiten, vermeiden (kann – besonders bei manchen Aluminiumleitern – zum Abknicken führen).

· Die oberste Stufe nur besteigen, wenn sie als Sicherheitsbrücke mit einem entsprechenden Haltebügel ausgerüstet ist.
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· Von Stehleitern nicht auf Gerüste und Podeste   übersteigen.

Bevor Sie auf eine Leiter steigen…

· Ermitteln, ob nicht ein anderes Arbeitsmittel für Tätigkeit sicherer ist; Sind die Arbeiten geringen Umfangs und geringer Gefährdung können Leitern und Tritte benutzt werden.
· Wählen Sie die Leiter aus, die für Ihre Arbeitsaufgabe geeignet ist (Art und Höhe der Leiter).
· Schauen Sie sich die Leiter genau an: Holme und Stufen (min. 80mm Breite) dürfen nicht verborgen oder eingerissen sein, die Leiterfüße müssen sicher befestigt und dürfen nicht zu stark abgenutzt sein, die Spreizsicherung muss vorhanden und funktionsfähig sein. Verlassen Sie sich nicht nur auf die Prüfplakette, sondern vergewissern Sie sich selbst , ob die Leiter nicht beim Transport oder durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung beschädigt worden ist.
· Suchen Sie sich einen sicheren Standplatz: Unebene oder verschmutzte Flächen sind zum Aufstellen von Leitern nicht geeignet.

· Sorgen Sie für Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz: Herumliegende Gegenstände können beim Abstieg von der Leiter zur gefährlichen Stolperfalle werden.

· Denken Sie auch an andere: Wenn Sie eine Leiter im Verkehrs- oder Betriebsbereich aufstellen, können andere Mitarbeiter oder Fahrzeuge Sie in Gefahr bringen, wenn sie an die Leiter stoßen. Andererseits können auch Sie Kollegen gefährden, die unter oder neben Ihnen arbeiten.

Anlegeleitern:
Es ist nach folgenden Grundsätzen zu arbeiten:

· Leiter mit Anlegewinkel von 65 – 75 ° anlegen!

· Nur an sichere Stützpunkte anlehnen!

· Auf sicheren Halt achten: Mindestens eine Hand und beide Füße immer an den Leiterholm!

· Nicht seitlich aus der Leiter herauslehnen, sondern bei Bedarf versetzen!

· Leiter gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen oder Einsinken sichern!

· Die Verwendung von Leitern als hochgelegener Arbeitsplatz ist nur zulässig  

·   bis zu einer Standhöhe von 2 m und 

·   bei einer Standhöhe zwischen 2 m und 5 m, wenn nur zeitweilige Arbeiten ausge-

· führt werden, Bei einer Standhöhe über 2 m nur Arbeiten, die nicht mehr als 2h umfassen!

· Gewicht des mitgeführten Werkzeugs und Materials nicht mehr als 10kg!

· Keine Verwendung von Geräten, welche mit beiden Händen bedient werden müssen!

· Keine Stoffe oder Geräte benutzen, von denen zusätzliche Gefahren ausgehen!
· Arbeiten mit geringerem Kraftaufwand, als der der zum Kippen der Leiter ausreicht!
Arbeiten auf Gerüsten

Mängel an Gerüsten:

Häufig entsprechen Gerüste auf Baustellen nicht den Sicherheitsvorschriften. Um sich selbst zu schützen, sollte jeder Mitarbeiter vor dem Betreten eines Gerüsts auf einige Punkte achten:

· Ist das Gerüst standsicher aufgestellt und ausreichend tragfähig?

· Ist der dreiteilige Seitenschutz (bei allen Gerüstlagen ab 2 m Höhe) vollständig angebracht?

· Ist auch an der Gerüstinnenseite ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden, wenn der Abstand zum Bauwerk mehr als 30 cm beträgt?

· Sind in den Gerüstlagen die Beläge vollständig ausgelegt, unbeschädigt und ausreichend befestigt, so dass sie nicht wippen oder wegrutschen können?

· Sind sichere Zugänge und Aufstiege fest angebracht, über die das Gerüst sicher betreten und verlassen werden kann (z.B. als Gerüstinnenleitern oder als Treppentürme)?

· Wurden spannungsführende Leitungen oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt?

Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten auf Gerüsten

· Benutzen Sie nur die vorgesehenen Auf- und Abstiege. Klettern und Springen vom Gerüst ist verboten.

· Auf Gerüstbeläge darf nicht gesprungen werden.

· Klappen von Durchstiegsbelägen sind während der Arbeiten auf der Gerüstebene geschlossen zu halten
· Auf dem Gerüstbelag darf nur so viel Material gelagert werden, wie entsprechend der jeweiligen Lastklasse zulässig ist. Bei Überlastung kann das Gerüst zusammenbrechen! Das Material sollte auf dem Gerüstbelag so abgelegt werden, dass ein ausreichend breiter Durchgang erhalten bleibt.

· Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Arbeiten keine anderen Mitarbeiter auf anderen Gerüstlagen gefährden. Es besteht erhöhte Unfallgefahr durch herabfallende Gegenstände!

· Wenn eine ausreichende technische Absturzsicherung nicht gegeben oder nicht möglich ist, muss zusätzlich persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz benutzt werden!

Tödlicher Absturz von einem Gerüst
Auf einer VINCI-Baustelle in Frankreich ist im Januar 2008 ein polnischer Mitarbeiter eines Subunternehmers von einem Gerüst aus 7 m Höhe abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben.
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Wie die Unfallanalyse ergeben hat, betrug der Abstand zwischen Gerüst und dem Lüftungskanal, an dem der Mitarbeiter Bleche montiert hat, etwa 52 cm. In diesen Zwischenraum ist der Mitarbeiter gestürzt und anschließend auf dem Betonboden aufgeschlagen.

Um Absturzunfälle zu vermeiden, muss an Gerüsten ab 2 m Absturz-höhe ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden sein. Der Seitenschutz ist an der Außenseite und – wenn der Abstand zum Bauwerk mehr als 30 cm beträgt – auch an der Innen-seite erforderlich.
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Auf-, Ab- und Umbau von Gerüsten
•
Für den sicheren Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten ist der Unternehmer, der Gerüste erstellt (Gerüst-ersteller), verantwortlich.
· Die Benutzer dürfen am Gerüst keine eigenmächtigen Veränderungen – z.B. Entfernen von Verankerungen, Ausbau von Seitenschutzbauteilen – vornehmen. Dies darf grundsätzlich nur der Gerüstersteller.

· Teile eines Gerüstes, die nicht einsatzbereit sind – ins-besondere während des Auf-, Um- und Abbaus – werden mit dem Verbotszeichen „Zutritt verboten“ gekennzeichnet.

· Fertig gestellte Gerüste werden vom Gerüstersteller geprüft und gekennzeichnet

Benutzung von Gerüsten
· Gerüste dürfen nur betreten werden,
wenn sie als fertig gestellt und freigegeben gekennzeichnet sind und wenn an ihnen keine augenfälligen Mängel erkennbar sind.

· Melden Sie Mängel, die Sie an einem Gerüst feststellen, unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.
Gerüste, die nicht einsatzbereit sind, müssen mit dem Verbotszeichen „Zutritt verboten gekennzeichnet werden.
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Beispiel einer Kennzeichnung eines fertig gestellten Arbeitsgerüsts.

Die häufigsten Gefahren
· Absturz vom Gerüst
· Umkippen des Gerüsts

· [image: image15.emf]Überlastung des Gerüsts, ungenügende Tragfähigkeit

· Wegrollen von Gerüsten

· Herabfallen von Werkzeugen oder Material

Verwendung von fahrbaren Gerüsten und Arbeitsbühnen

· Fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen dürfen nur auf ebenem, tragfähigen Untergrund eingesetzt werden.

· Beim Einsatz ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu beachten. Sie muss am Einsatzort vorliegen.

· Ab einer Belaghöhe von 2 m muss ein dreiteiliger Seitenschutz (bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) vorhanden sein.

· Die Standsicherheit gilt i.d.R. als gewährleistet, wenn die maximal zulässigen Seiten-/Höhenverhältnisse (in Gebäuden: 1:4; außerhalb von Gebäuden: 1:3) eingehalten sind.
· Die maximale Belaghöhe darf in Gebäuden bis 12 m und im Freien bis 8 m betragen.

· Gerüste und Arbeitsbühnen müssen über sichere Auf- und Abstiege verfügen. Sie dürfen erst dann bestiegen werden, wenn sie gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen gesichert sind.

· Bei aufkommendem Sturm und bei Arbeitsende sind Fahrgerüste gegen Umstürzen zu sichern.
· Überbrückungen zwischen fahrbaren Arbeitsbühnen und Gebäuden o.ä. sind unzulässig.
· Das Anbringen von Hebezeugen an fahrbare Arbeitsbühnen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Betriebsanleitung dies ausdrücklich erlaubt.
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· Gerüste und Arbeitsbühnen nur in Richtung der Diagonale („über Eck“) oder in Längsrich-tung verfahren. 
· Nur langsam und auf ebenem, tragfähigem und hindernisfreiem Untergrund verfahren.

· Beim Verfahren des Gerüsts dürfen sich keine Personen darauf aufhalten.

· Lose Teile sind vor dem Verfahren zu entfernen.

· Die Fahrrollen müssen unverlierbar befestigt sein und nach dem Verfahren durch Bremshebel festgesetzt werden können

Aufstellung am Einsatzort

· Die Hubarbeitsbühne muss entsprechend der Betriebsanleitung standsicher
aufgestellt und betrieben werden: 
· Hubarbeitsbühne immer waagerecht und auf tragfähigem Untergrund auf-stellen.
· Untergrund auf Tragfähigkeit und eventuelle Unebenheiten, Schächte und Kanäle prüfen.

· Verkehrsraum entsprechend der Vorgaben ordnungsgemäß absperren oder markieren.

· Abstützungen entsprechend der Herstellervorgabe ausfahren und justieren.

· Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr gelbe Blinkleuchten einschalten.

· Hubarbeitsbühne so aufstellen, dass keine Quetsch- und Scherstellen durch die Bewegungen der Hubarbeitsbühne auftreten.

Betrieb der Hubarbeitsbühne

· Das zulässige Gewicht im Arbeitskorb niemals überschreiten.

· Hubarbeitsbühne nicht als Kran (zum Anschlagen von Lasten) benutzen.

· Klappbare Schutzgeländer vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung bringen.

· Der Arbeitskorb darf in angehobener Stellung nicht durch Übersteigen, Umsteigen oder Aussteigen verlassen werden. Nicht auf dem Geländer des Arbeitskorbes sitzen oder stehen.

· Die Arbeitshöhe im Arbeitskorb darf nicht durch Leitern, Planken o.ä. erhöht werden.

· Material und Werkzeug müssen so im Arbeitskorb verstaut werden, dass sie nicht herabfallen können.

· Ob die Hubarbeitsbühne mit angehobenem Arbeitskorb verfahren werden darf und ob sich dabei Personen auf der Arbeitsbühne befinden dürfen, gibt die Betriebsanleitung des Herstellers an.

· Arbeiten im Bereich Spannung führender elektrischer Freileitungen nur durchführen, wenn die Hubarbeitsbühne entsprechend der Nennspannung, mindestens aber für 1.000 V, isoliert ist. Bei diesen Arbeiten müssen sich mindestens zwei Personen im Arbeitskorb aufhalten.
Unfallgefahren

· Auf Baustellen und bei vielen Tätigkeiten in Betrieben kommen immer häufi-ger fahrbare Hubarbeitsbühnen zum Einsatz. Damit steigt die Produktivität, die Arbeit wird erleichtert und der Arbeitsschutz wird verbessert. 
· Doch die Benutzung von Hubarbeitsbühnen bedeutet nicht automatisch eine Senkung der Unfallzahlen. Unfälle mit tödlichen Folgen sind möglich durch:

· Umstürzen von Hubarbeitsbühnen;

· Quetschen von Kopf, Hals und Oberkörper;

· Absturz von Mitarbeitern;

· herabfallende Gegenstände;

· elektrischen Strom.

Vor der Inbetriebnahme
· Die Hubarbeitsbühne muss für die vorgesehenen Arbeiten hinsichtlich ihrer Reichweite und Tragfähigkeit geeignet sein.
· Es müssen gut sichtbar Beschriftungen über die Tragfähigkeit, die zulässige Lastverteilung und das Eigengewicht angebracht sein.

· An der Einsatzstelle müssen die Betriebsanleitung des Herstellers sowie eine Betriebsanweisung vorliegen. Vom Vermieter der Hubarbeitsbühne ist eine Einweisung des Bedienpersonals durchzuführen.

· Hubarbeitsbühnen müssen mindestens jährlich von einem Sachkundigen geprüft werden. Als Nachweis hierüber müssen ein Prüfbuch vorhanden und eine Prüfplakette an der Hubarbeitsbühne angebracht sein.

· Für die selbständige Bedienung von Hubarbeitsbühnen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die

· mindestens 18 Jahre alt und zuverlässig sind,

· in der Bedienung besonders unterwiesen sind,
· vom Unternehmer hierzu schriftlich beauftragt sind.
· Der Bediener muss die Hubarbeitsbühne arbeitstäglich auf augenscheinliche Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).

Arbeitsgerüst nach EN 12811-1


Breitenklasse W06


Lastklasse 3


Gleichmäßig verteilte Last max. 2,00kN/m²


Datum der Prüfung


Gerüstbaubetrieb Jedermann
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